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Visum zum Studieren

Sie möchten in Deutschland studieren? Ein Studium in Deutschland eröffnet viele attraktive
Möglichkeiten. Es gibt viele internationale Studienprogramme und die Gebühren sind gering. Hierzu
können Sie ein Visum zum Zweck des Studiums in Deutschland erhalten. Die Aufenthaltserlaubnis nach
§ 16b AufenthG umfasst auch studienvorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel Sprachkurse oder
den Besuch eines Studienkollegs oder einer ähnlichen Einrichtung sowie ein Promotionsstudium als
Vollzeitstudienprogramm an einer deutschen Hochschule.

Ob Sie ein Visum für die Einreise nach Deutschland benötigen, erfahren Sie in der Rubrik Wer benötigt
ein Visum?.
 

Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung des Visums zum Studieren erfüllt werden?

Sie haben eine Zulassung an einer staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland. Wie
Sie sich für ein Hochschulstudium in Deutschland bewerben, erfahren Sie in der Rubrik
Studium.
 
Sie können einen Schulabschluss mit Hochschulzugang beziehungsweise einen
anerkannten Hochschulabschluss nachweisen.
 
Ihr Lebensunterhalt ist für die Dauer des Studiums gesichert. Dies können Sie in Form
eines Sperrkontos (grundsätzlich mind. 10.236 Euro pro Jahr; Betrag gültig für das Jahr
2020), Stipendiums oder einer Verpflichtungserklärung nachweisen.
 
Abhängig von den Studienvoraussetzungen Ihres Studiengangs, müssen Sie evtl. für das
Studium erforderliche Sprachkenntnisse gegenüber der deutschen Botschaft
beziehungsweise dem Konsulat nachweisen. Sollten Sie Deutschkenntnisse nachweisen
müssen, ist in der Regel das Sprachniveau B2 des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) erforderlich.

Erfüllen Sie die genannten Voraussetzungen?  Dann informieren Sie sich über den Ablauf des Visum-
und Einreiseprozesses.
 

Welche Perspektiven bietet das Visum zum Studieren?

Die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums kann für mindestens ein Jahr erteilt werden, jedoch
für maximal zwei Jahre. Wenn Sie innerhalb dieser Zeit noch keinen Studienabschluss erreicht haben,
kann die Aufenthaltserlaubnis auf Antrag verlängert werden.

Sie dürfen während Ihres Studiums 120 volle oder 240 halbe Tage im Jahr arbeiten sowie studentische
Nebentätigkeiten ausüben.
 

Nach dem Studienabschluss in Deutschland bleiben

Nach erfolgreichem Studienabschluss können Sie für den weiteren Aufenthalt in Deutschland eine
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Arbeitsplatzsuche nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG beantragen. Die
Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 18 Monate erteilt, um eine qualifizierte Beschäftigung in
Deutschland zu finden. Solange Sie auf der Suche sind, dürfen Sie jede Beschäftigung ausüben. Sobald

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/wer-benoetigt-ein-visum/
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/studium/gruende/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/beantragung/visum-einreise/


Sie ein Jobangebot haben, können Sie vor Ort Ihre Aufenthaltserlaubnis zum Studieren in eine
Aufenthaltserlaubnis zum Arbeiten für Fachkräfte beziehungsweise in eine Blaue Karte EU
umwandeln lassen. Weitere Informationen zu Ihren Optionen während des Studiums in Deutschland und
nach Abschluss, erhalten Sie in der Rubrik Perspektiven nach dem Studium .

Info-Box

Als Absolventin oder Absolvent einer deutschen Hochschule können Sie bereits nach zwei Jahren
Erwerbstätigkeit in Deutschland eine Niederlassungserlaubnis beantragen (§ 18c Abs. 1 S. 2 AufenthG).

Mobilitätsmaßnahmen für internationale Studierende

Sie besitzen ein Visum zu Studienzwecken von einem anderen EU-Mitgliedstaat und möchten einen Teil
Ihres Studiums in Deutschland absolvieren? Wenn der Aufenthalt in Deutschland 360 Tage nicht
überschreitet, benötigen Sie keinen Aufenthaltstitel für Deutschland. Allerdings müssen Sie dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der zuständigen Behörde in dem anderen EU-
Staat den geplanten Studienaufenthalt in Deutschland mitteilen.

Mit der Mitteilung über die Mobilität müssen verschiedene Nachweise vorgelegt werden.
 

Auf einen Blick: Visum zum Studieren  (PDF)
 

Visum zur Studienplatzsuche

Sie haben sich für ein Studium in Deutschland entschieden, aber noch keine Zulassung an einer
deutschen Hochschule erhalten? Dann können Sie unter bestimmten Voraussetzungen auch mit einem
Visum zum Zweck der Suche eines Studienplatzes nach § 17 Abs. 2 AufenthG einreisen.

Ob Sie ein Visum für die Einreise nach Deutschland benötigen, erfahren Sie in der Rubrik Wer benötigt
ein Visum?.
 

Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung des Visums zur Studienplatzsuche erfüllt werden?

Sie können einen Schulabschluss vorweisen, der unmittelbar zum Studium in Deutschland
oder zum Besuch eines Studienkollegs befähigt.
 
Sie erfüllen die Sprachanforderungen des angestrebten Studiums. In welcher Form der
Nachweis erfolgen kann, erfahren Sie bei der/dem für Sie zuständigen deutschen
Botschaft beziehungsweise Konsulat.
 
Ihr Lebensunterhalt ist während des gesamten Aufenthalts gesichert, denn einer
Beschäftigung dürfen Sie in dieser Zeit nicht nachgehen. Der Nachweis kann durch die
Eröffnung eines Sperrkontos oder durch eine Verpflichtungserklärung erbracht werden.

Erfüllen Sie die genannten Voraussetzungen? Dann informieren Sie sich über den Ablauf des Visum-
und Einreiseprozesses.
 

Welche Perspektiven bietet das Visum zur Studienplatzsuche?

Das Visum beziehungsweise die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Studienplatzsuche ermöglicht
Ihnen, für bis zu neun Monate in Deutschland zu bleiben. Während dieser Zeit können Sie sich auf einen
Studienplatz oder auf studienvorbereitende Maßnahmen zu bewerben. Dazu zählt zum Beispiel auch der
Besuch eines Sprachkurses oder eines Studienkollegs. Die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
Studienplatzsuche ist für den gleichen Zweck nicht verlängerbar.

Bitte beachten Sie, dass Sie während Ihres Aufenthalts zu diesem Zweck keine Beschäftigung ausüben
dürfen.

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/arbeiten/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/blaue-karte-eu/
https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/studium/perspektiven/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_DE/200217_Visagrafik_EinBlick_DE_Studieren.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/wer-benoetigt-ein-visum/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/beantragung/visum-einreise/


https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/studieren/
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Wurden Sie an einer deutschen Hochschule zum Studium oder zum Studienkolleg zugelassen? Dann
können Sie bei der zuständigen Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des
Studiums nach § 16b AufenthG beantragen.
 

Auf einen Blick: Visum zur Suche eines Ausbildungs- bzw. Studienplatzes  (PDF)

Weitere Informationen im Web

Auswärtiges Amt (AA)

Welches Visum Sie benötigen, um nach Deutschland zu kommen, erfahren Sie mit dem Visa-
Navigator. (Deutsch, Englisch)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Kompetenzzentrum für Asyl, Migration und Integration in Deutschland (Deutsch, Englisch)

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/studieren/
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_DE/200217_Visagrafik_EinBlick_DE_Studien_Ausbildungssuche.pdf
https://visa.diplo.de/visa-guide/de/#/vib
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/studieren/
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